
Der im Entwurf vorgelegten Neufassung der BenEntgO wird zugestimmt.“ 
 
Frau Schütt erläutert das Konzept des Mehrgenerationenhauses. 
 
Es werden Fragen zur Drucksache beantwortet. 
 
Ratsherr Hansen stellt folgenden Änderungsantrag : 
 
„Das Volkshaus Tungendorf wird aus der Benutzungs- und Entgeltsordnung für die öffentlichen 
Einrichtungen der Stadt Neumünster heraus genommen. Zur Sicherstellung und Erhöhung der 
Flexibilität ist mit der Diakonie als Betreiber des Mehrgenerationenhauses eine Zielvereinbarung 
zu schließen. Diese soll an die seinerzeit mit den Holstenhallenbetrieben getroffene Regelung 
angelehnt sein.“ 
 
Der Änderungsantrag wird einstimmig angenommen. 
 
Beschluss : 
Der so geänderte Antrag wird einstimmig angenommen. 
 
Endgültig entscheidende Stelle : 
Ratsversammlung 
 
 
 


